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j. i.
Der Zweck des Museums ist: den Mitgliedern 
den Gebrauch einer Auswahl der neuesten Bü­
cher für belehrende Unterhaltung zu verschaffen.

f. S.
Ausgeschlossen sind aus dem Plane des Mu­

seums — auf der einen Seite: alle eigentlich-ge­
lehrten Werke der Facultäts- Wissenschaften, so 
wie, aus den allgemein - interessanten Wis­
senschaften, die blofs-gelehrten Untersuchun­
gen und Sammlungen; ingleichem die religiös- 
und moralisch-asketischen Schriften. Auf der
andern Seite: alle, blofs einer flüchtigen Unter­
haltung bestimmten, Schriften, wie die gewöhn- 
Xichen Romane, Schauspiele, Gedichte, Ta- 

enbücher u. dgl. Da aber manche dieser Pro­
xpinen wissenschaftlichen Werth haben, so 

den Vorstehern überlassen, zu bestim- 
\he sich zur Aufnahme ins Museum

§. 5­
' xjtschlands Museen ein Haupt- 

>11 egt, gelehrte Zeitungen,



unterhaltende Journale und Tages - Blätter , so 
wie pnliitwd, literarische Flugschriften 
sind , wenigstens für die jetzige Lage der Dinge, 
aus unserm Plane ausgeschlossen. Die periodi­
schen Schriften würden Unter gegenwärtigen 
Umständen unsere Casse vielleicht weit über 
die Hälfte erschöpfen, ohne uns für unsern 
Hauptzweck den entsprechenden Vortheil zu 
gewähren. In sofern auch solche Blätter 
eine Art von literarischem Bedürfnisse sind, 
können wir dieses ja schon dadurch befrie­
digen, dafs wir gewifs Alle, ohne Ausnah­
me, Mitglieder einer oder andern unsrer hie­
sigen1 öffentlichen Gesellschaften sind, von wel­
chen dergleichen Blätter gehalten werden. Flug- 
sclYvi^ten sind oft weiter niclXs, als Neuigkei­
ten. iS^gen die politischen insbesondere fimlVri 
gewöhnlich^bald von Seiten ihres innecn Werthk» 
bald von Seit<?Xihrer staatsbürgerliche^Zuläs­
sigkeit, gerechte Bedenklichkeiten statt.
in literarischen Zänkereien kann kein Anum 
von edlerer Bildung seine Unh^haltung sucheh 
wollen.

§- 4­
In den Plan des Museums gehören: a) Die 

unterhaltende Länder- und Völker - Kunde: in 
eigentlichen Beisebeschreibungen, Auszügen, 
Sammlungen und — wofern anders diese 
irgendwo Platz nehmen dürfen — in Jour­
nalen, selbst älteren. b) Die Geschichte: 
in Biographien jeder Classe von Menschen; 
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in Sammlungen, Denkwürdigkeiten, Anek­
doten ; in Völker-, Länder-, PeriodenMei- 
nungs- und Sitten - Geschichten , welche ent­
weder als eigentliche historische Kunstwer­
ke sich auszeichnen, oder zu einer, sei cs 
auch etwas ernsteren , Unterhaltung sich eig­
nen. c) Die Natur-Kunde, in ihrem weite­
sten Umfange, in sofern sie populär darge­
stellt ist. d) Die Menschen-Kunde, nach Leib 
und Geist, nach Pflicht und Recht, nach Bil­
dung, wie nach den mannigfaltigen Verhält­
nissen des Lebens. Also: Populäre physische, 
intellektuelle und moralische Anthropologie; 
populäre ArzUeikunde, Moral und Pädagogik; 
die Klugheits-Lehre des Umgangs. e) Die 
Handlungs-Wissenschaften, in so fern sie für 
jeden Mann von Bildung Interesse haben, f) Die f 
Künste, i) Von den mechanischen: gemein- 
fafsliche Darstellungen. 2) Von den redenden: 
die interessantesten originellen Produkte; so 
wie die Sammlungen der Werke von unsern 
deutschen Classikern. 5) Von den bildenden: 
lehrreich-unterhaltende Kupfer-Werke, soweit 
die Gasse das gestattet.

§- 5.
Aufserdem noch soll das Museum enthal- , 

ten, zu etwanigem Nachschlagen: 1) Ueber 
jede neuere Sprache eins der besten Wörter- t! 
Bücher und eine Grammatik; so wie Real-Le­
xika; die Jenaischen allgemeinen Repertorien 
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der Literatur; specielie Literaturen einzeler in 
seinen Plan einschlagender Wissenschaften; in- 
gleichem die Personal-Notizen-Sammlungen von 
Meussel, Erch, Reuls u. dgl. 3) Die besten und 
vollständigsten Handbücher der Geographie, 
Geschichte, Chronologie, Statistik; so wie ei­
nen vollständigen Atlas der besten neuen Land­
karten. Z|) Aus jeder Wissenschaft, die nicht 
zu unserm Plane gehört, eine und die andre 
populäre Darstellung derselben; z. B. von der 
Rechtsgelehrsamkeit, speculativen Philosophie 
und Theologie, Astronomie, Oekonomie, Ge- 
werb - Kunde, 11. dgl.

§. 6. -
Endlich so sollen noch zwei patriotische 

к Zwecke beiher erreicht werden. Der eine: eine 
vollständige vaterländische Bibliothek, vom An­
fänge des neunzehnten Jahrhunderts an. zu be­
gründen; in welcher durchaus Alles (selbst bis 
auf einzele halbe Bogen) zu finden ist, was in 
irgend einem Orte von Deutsch-Rufsland ge­
druckt und von einem Deutschen, der irgend­
wo im Russischen Reiche lebt, in Druck ge­
geben worden ist, gleichviel in welcher Spra­
che. Der andre Zweck: hiesigen Künst­
lern und Handwerkern (soweit unser Lo­
cal das erlauben wird) Gelegenheit zu geben, 
ausgezeichnete Produkte ihres Talents und Flei- 
Ises, durch Aufstellung in den Zimmern des 
Museums, zur allgemeinen Kenntnifs des Pu-
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bl tennis zu bringen, und dadurch vielleicht 
denn auch besser bezahlt zu erhalten.

§- 7­
In seinem ganzen Umfange ist dieser Plan 

natürlich nur mit den Jahren, nach und nach, 
auszuführen. Um ihm aber seine mögliche 
Vollständigkeit um so mehr zu sichern, so 
schränkt das Museum überhaupt sich eigentlich 
bloss auf die deutsche Literatur ein. Jedoch 
mit folgenden Ausnahmen : i) Die durch §. 6. 
schon bestimmt sind. 2) Wissenschaft- und 
Kunst-Werke mit Kupfern, wo letztere die 
Hauptsache sind und in den Copieen einer 
Ucbersetzung zuviel verlohren hätten. 5) Bü­
cher, gleichviel welches Inhalts, sobald sie in­
nerhalb unsers Kreises liegen und ein Drittheil 
sämmtlicher Mitglieder deren Anschaffung durch 
ihre Nam.ehs-Unterschrift verlangt. Doch ver­
steht sich, dass auch dabei auf die anderweitigen 
Bedingungen und Beschränkungen, die der 
Plan enthält, mufs Hinsicht genommen werden.

§- 8-
Aufser in sofern die Festsetzungen des 5. §. 

es fordern, und in sofern noch jetzt continu- 
irt werdende Werke zu ergänzen sind, dürfen 
keine Bücher angekauft werden, welche vor 
ißoi erschienen sind; und, auch in diesem 
Zeiträume, keine voluminösen Werke, wofern 
sie nicht zu den durchaus nothwendigen ge-
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hören. ' Aire Journale gar nicht, sobald sie 
nicht aus wissenschaftlichen Aufsätzen von 
dauerndem Interesse bestehn. Piir die ersten 
beiden Jahre müssen die Vorsteher die Hälfte 
des zum Bücher-Ankauf bestimmten Geldes 
auf ganz neue Sachen, /on igog bis ißio, 
verwenden. Denn so juttzlich auch Sammlun­
gen und mögen, so fordert
doch die wahrscheinliche Erwartung der mehr­
eren LectÜre-Fpfimde, sogleich solche Bücher 
anzuschaffemf von denen vorauszusetzen ist, 
dafs sie Meisten noch neu seyn werden. 
Zu Kunstwerken und ausländischer Literatur, 
darf wüitaiiein jährlich nicht mehr, als ein 
Drittheil der jährlichen Bücherkauf-Summe 
verwendet werden.

§- 9-

Jedes Mitglied hat das Recht, in einem eig­
nen für diesen Zweck bestimmten Buche, den 
Vorstehern neue Bücher zum Ankäufe vorzu­
zuschlagen; diesen bleibt es aber überlassen, 
zu entscheiden * in wiefern deren wirklicher 
Ankauf mit ihrem anerkannten literarischen 
Werthe, mit dem Zwecke und mit dem der­
zeitigen Cassenbestande des Museums sich ver­
einbaren lässt.

§. 10.
Da es einer, zu literarisch-patriotischen 

Zwecken verbundenen, Gesellschaft unwürdig



wäre, ihren Mitbürgern, den hiesigen Buch­
händlern, einen billigen Erwerb von ihrer, den 
Literatur-Freunden so nothwendigen, Industrie 
zu verweigern, so werden die Bücher aus den 
hiesigen Buchläden genommen; vorausgesetzt 
aber, dafs diese dem Museum einen anstän­
digen Rabat zugestehen. Da alle drei Hand­
lungen dem Museum selbst beigetreten sind, 
so geschieht der Ankauf unter sie ungefähr 
gleich vertheilt; mit dem Vorbehalte, dafs, 
wer einen Artikel zuerst hat, an dem Museum 
seinen Abnehmer findet. Kostbare ausländi­
sche Werke und der Ankauf ganzer Sammlun­
gen, ja selbst .unter Umständen auch einzele 
Bücher, können von den Vorstehern auch un­
mittelbar besorgt werden.

§- ".
Schriften von wenigen Bogen werden an­

fangs nur geheftet, und späterhin deren meh­
rere gleiches Inhalts zusammengebunden. Alle 
Bücher erhalten, ■dur^DuuiLi, einen ein­
fachen , aber gefälligen, hall/ lidimifn Band 
mit Titel. I Kostbare Werke werden nach Ver­
bal tnifs gebunden. Zum leichtern Erkennen 
erhalten alle einen Stempel. So wie ein Buch 
ausgeliehen wird, mufs der Bibliothek-Diener 
es in einen Papier-Umschlag legen. Im Mu­
seum selbst werden die Bücher in Glasschrän­
ken aufbewahrt, damit man immer auf den 
ersten Blick sehen kann, was vorhanden ist.
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Die Schränke selbst aber sind verschlossen, und 
niemand als der Bibliothekar darf ein Buch
herausnehmen. Die literarischen Hülfsmittel
stehen in offenen Schränken.

§. 12.
Es wird von allen vorhandenen Büchern sowohl 

ein wissenschaftlicher als ein alphabetischer Kata­
log angefertigt und unterhalten; welches durch 
den Bibliothekar geschieht und worüber Einer der
Vorslel^er die unmittelbare Aufsicht führt. Л 
• I.. T. -1 ' '"'iXp]. vveifses I

n
jedes Bo£h werden einige Blä
pier aiigeö^ftet, auf welchen etv
zum Behuf er Dilettanten,
geben können\welches Inhalts

a-
etv^ Literaton n, 

einigX Fingerze gc j/
alts, Seistes lind 7

Tons das Buch i\t; oder wo wenigstens Jeder, 

 

der es gelesen, selben Namen hinschVibt, da-
mit ein Anderer, 
er etwa darüber 
ein für ihn nicht 
zu nehmen.

d es lesen will, 
fragen hat, 

brauchbares Buch

weXLj, wen 
mnViicht

nach fflmse

§- 15-
Uns Museum steht täglich о 
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Handbücher) dürfen nie anders, als von em<*m 
Leser\e zum andern mit nach Hause s^iioni- 
inen worden. Kein Buch darf jeniand länger 
als vierzehn Tage bei sich behalren. Kupfer­

* А . гWerke müssen dann wiederxficht Tage dort 
bleiben, eheNne abermaldr verliehen werden 
können. AuclX die jxuen, oder auf acht 
Tage wieder hingeaabenen, Bücher können von 
einem Lesctagez^uHindern , gegen eigenhän­
dige Verzeichnung, miX nach Hause genommen 
werdöTTimüssen aber Vogl eich um drei Uhr 
wieder im Museum seyn\ Es wird ein eige­
nes Buch gehalten werden, in welchem einer, 
der dieses oder jenes Buch, welches so eben 
ausgeliehen ist, gerne haben möchte, seinen 
Namen schreibt, und es sodann, sobald cs zu­
rückkommt, erhält. Nur mufs er an dem Ta­
ge der gesetzmäßigen Zurückgabe sich zum 
Empfange wieder melden. Sonst erhält es der 
etwa nach ihm Eingeschriebene. Keiner kann 
.mehr als Ein Buch zum voraus besprechen.

tz. Ц-
Empfang und Zurticklieferung mufs von dem, 

det ein Buch mit nimmt, eigenhändig in das 
Notizen-Buch verzeichnet werden.fetich ein 
andres Mitglied des Museums kann für einen 
Freund empfangen und abliefern, mufs aber 
seinen Namen auch beischreiben. -Persnweu, 
d+e-nte111 oollie't Mi>g4i«*dw swd-y dünlßn îwilrr 
abl*t4w anch. zitfiarkhrmgan.. Bei dem Ausgc-

r

^7. «л. - / * <■- V'd X"» < -
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ben eines Buchs sowohl als bei der Wiederent­
gegennahme, hat der Bibliothekar oder der de- 
joumirende Vorsteher nachzusehen , ob keine 
Defekte, besonders an Kupfern und Karten, 
darin befindlich.

§- rZ-
Man kann 2) im Museum selbst lesen. Zu 

diesem Behufe aber liegen keine Bücher bereits 
auf den Tischen da; sondern man mufs sich, 
Was inan wünscht, vom Bibliothekar aus den 
verschlossenen Schränken reichen lassen. (Ein 
Verzeichnifs der allerneusten Bucher hängt im­
mer angeschlagen da.) Man giebt das genom­
mene Buch selbst wieder zurück, oder ist doch, 
wenn man es einem andern überläfst, für das­
selbe verantwortlich.

§. 16.
Man kann Z) sich unterhalten. Diels mufs 

aber, um die Lesenden nicht zu stören, nur 
in Einem bestimmten Zimmer geschehen. Hier­
über \sowohl, als üb^r manches andere Ddtail, 
wird ois nähere BeSmimung den Vorste­
hern überUssen, sobald CT»t das Locale ^aus- 
gemittelt istX.

§- 17-
Da Unordnungen mit den Büchern den gan­

zen Zweck und also selbst die Existenz des 
Museums gefährden würden, so vereinigt sich 
die Gesellschaft, auf die Beobachtung ihrer ge-
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nau bestimmenden Gesetze auch streng zu bai­
tee , und deshalb nicht blofs an den Biblio­
thekar und die dejournirenden Vorsteher keine 
gesetzwidrigen Anmuthungen zu machen, son­
dern auch, ohne Weigerung, und Ausflüchte 
sich folgende Strafen gefallen zu lassen. er 
ein Buch (nger behält, als bis zum vierzehn­

 

ten Tage, v\m Empfangs-Datum an geiyfhnet. 

  

wird vom Bibliothekar - Diener gcm/lint und 

  

zahlt für jeden\ Tag darüber fünf Ajfirk Strafe.
Wei­ ein Buch ine den mitgenryfimencn Pa­
pier-Umschlag z^riickbiingt, z/silt fünf Fer- 
dinge. Wer ein ich ab händ kommen läfst, 
oder mit ausgerisse^en Kupern, Karten, Blät­

 

tern (auch nur einz.e\en) e^wiederbringt, zahlt

gu seinem

oder Kupf/r - Werk v
ist. W

den Werth des Bucl 
und behält dann da 
Sollte aber das verioru 
gerade dann in Riga
zahlt 
digte

er das Doppelt/,

neue angekomme
Buch

sanmit dem Bande, 
esc hä digte Exemplar, 

oder beschädigte Buch 
t zu haben seyn, so 

nÄd erhält das beschä-
■/genthibn, erst wenn das

zum andern mi/ nach Hause

ein Nachschlagc- 
einem Lesetage 

immt nnd nicht
vor drei Uhr wieder abliefeVj 
Mark. Wer/fiach Verlauf von 
Datum sgjfier Straffälligkeit an, 
keine nüge gethan hat, hört 

litglied zu seyn.
§- iS-

aur

zahlt zwanzig 
Tagen, vom 

den Gesetzen 
ne Weiteres

Die Aufsicht über die Bücher führt ein
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eigner dazu angestellter Bibliothekar, der-tilf- 
sär-uclin -Клашиlieiae- ui*d Fevti^htiiuiii ■bejffiLLn- 
niiif-4t imJ. für seine Mühe durch ein Salar 
oder, nach Umständen, mit freier Woh­
nung, entschädigt wird. Wahl und Entlassung 
des Bibliothekars, so wie die Oberaufsicht," ha­
ben sieben aus der Gesellschaft gewählte Vor­
steher (welche auch zugleich die ganze Oeko- 
noinie verwalten) und wn denen jeder einen 
Tagin der Woche in den Stunden, wo das Museum 
offen steht, es zu üb ersehn oder einen sich zu ge­
legten Substituten dort hin zugehn bitten mufs. 
Niemand kann die ihn treffende Wahl das erste 
mal ablehnen, so wie niemand gezwungen ist, 
das Vorsteher-Amt zwei auf einander folgende 
Jahre zu verwalten. Nach einem Zwischen­
räume von zwei Jahren tritt die Verbindlich­
keit zur Annahme des Amtes wieder ein.

§- 19* '
Zur Ablegung der Rechnungen, Wahl neuer 

Vorsteher und etwa 'für nöthig erachteten Ab­
änderung der Gesetze, wird jährlich eine allge­
meine Versammlung aller Mitglieder gehalten, 
am zweiten Montage destik^üUti"8 je
inn.TwLi -,.п'Ц.7п;1тПпЯпп- hinlänglich gfirÄiim1

• Ueber ausserordentliche Punkte, die 
die Gesetze unbestimmt gelassen haben, ent­
scheiden die Vorsteher. Ueber wichtigere aber, 
oder sobald drei Vorsteher dissentiren, wird 
eine Zusammenkunft der Mitglieder, in dem



Lokale des Museums sclbr, gehalten und vier­
zehn Tage vorher (wo das nicht vielleicht un­
möglich ist) angezeigt. Wenn da aufser den 
Vorstehern auch nur der fünfte Theil der 
Mitglieder beisammen ist, so gelten ihre Ab­
machungen als Schlafs der ganzen Gesellschaft.

§. 20.
Auch Glieder vom Lande können dem Mu­

seum beitreten, so bald sie in der Stadt einen 
zuverlässigen Mann haben, an den man, wo 
es gilt, sich wenden kann. Nach dem Lande 
aber können sie nicht eher Bücher mitnehmen, als 
bis diese, unter den städtischen Gliedern, bereits 
ein halbes fahr circulirt haben, und niemand von 
hier sie besprochen hat (§. 13.). Die Anzahl 
der Mitglieder überhaupt wird, so lange als 
nicht etwa das Lokal es nöthig macht, nicht 
beschrlinкt. l inu l agu, der ling m»i aber 
wiüd-Jeder, der noch zntreten will^jhur nach 
Ballotement angenommen, welches an einem, 
von den Vorstehern acht Tage vorher, im 
Museum selbst anzuzeigenden Tage gehalten 
wird., sobald auch nur npeh eben so viele 
Glieder gegenwärtig sind, als die Vorsteher­
Zahl beträgt. Ein Mitglied zahlt jährlich 
fünf Thaler Albertus. Die neuen^tünf- 
tig ftir das erste Jahr zehn Thaler, Der Zah­
lungs-Termin ist vom i5ten XuptiMMUer bis 
zum zweiten Montage im GWrtnber. .4л/,



§. £1.
Von den Beiträgen der Gesellschaft wird 

aufser den Büchern und Möbeln auch ein an- 
messenes Lokale bezahlt; nebst einem Diener, 
insbesondre zum Einkassiren der Gelder und 
Einmahnen der Bücher und Straf-Gelder. Da 
durch gekannte Hindernissde mit dem LocJle 
die Erömuung sich verzögertet, so fällt Jie 
früher bewilligte Subscription Anschalhing 
der Möbeln\etzt weg und wird \on der jlh- 
res-Einnahme tNMtritten, die aber cBien deslmlb 
im October wiedeKjtatt haben mufsA .

§. 22.
Personen, die nicht für gewöhnlich, son­

dern nur auf kürzere Zeit, sich in Riga auf­
halten, werden unter denselben Bedingungen 
auch im Museum zugelassen, wie in den übri­
gen öffentlichen Gesellschaften. Bücher aber 
können sie nicht mit in ihre Wohnungen neh­
men.

§- 2Z.
Wenn nach Jahren das Lokale des Mu­

seums die Bücher nicht mehr bequem fassen 
kann, oder wenn Nachschlage - Bücher durch 
neue ersetzt werden, so werden letztere, und 
von jenen diejenigen, welche die Vorsteher 
als die ältesten und gelesensten auswählen, an 
die Stadt-Bibliothek abgegeben. Auch steht es 



den Vorstehern frei, einige, die sich dazu eig­
nen, den Bücher-Sammlungen der hiesigen öf­
fentlichen Schulen anzubieten. Sollte das Mu­
seum sich einmahl auflösen , so fällt der ganze 
Bücher-Vorrath an die Stadl-Bibliothek, und 
die Effekten werden zum Vortheil der Schul­
Bibliotheken verauktionirt.

-4-
Bei Punkten, welche hier unbestimmt ge­

blieben sind, und welche gesellschaftliche Ver­
fassung und Aufführung im Allgemeinen, be­
treffen, werden die Gesetze der übrigen hier 
bestehenden öffentlichen Gesellschaften, insbe­
sondere die der Musse, zu Bathe gezogen. Je­
des gegenwärtige und künftige Mitglied unter­
schreibt diesen Plan, und macht sich dadurch 
zur Beobachtung aller in demselben getroffenen 
Festsetzungen verbindlich.
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